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BERUFSSTÄNDISCHES

und Prophylaxekongress statt. Welche 
Schwerpunkte haben Sie in diesem Jahr 
gesetzt?

Auch der 6. ZMF- und Prophylaxe-
kongress ist mit namhaften Referenten 
bestückt.

Professor Besimo aus der Schweiz 
wird zunächst erläutern, wie die Zahn-
medizin in der Zukunft aussehen wird 
und welchen Stellenwert die Mitarbei-
terinnen dabei einnehmen werden.

Anschließend berichtet Frau Lenne-
mann, London, über Prophylaxe an Im-
plantaten.

Nach der Mittagspause spricht Frau 
Hesse über die verschiedenen Aspekte 
der individuellen Prophylaxe.

Frau Dr. Schlüter berichtet über die 
Zusammenhänge über »Erosionen – 
Ursache, Aufklärung und Behand-
lungsmöglichkeiten«, damit das Team 
über diese bedeutende Problematik 
mit einer Zunge reden kann.

Als Abschluss wird Frau Dr. Anding 
über Bleaching referieren.

Gibt es ein Parallelprogramm für die Fa-
milienangehörigen?

Ein spezielles Parallelprogramm für 
Familienangehörige gibt es für die ein-
tägige Veranstaltung nicht, aber die In-
nenstadt von Oldenburg ist sicher ei-
nen Besuch wert und Einkaufsmöglich-
keiten gibt es auch dort genug.

Das Interview mit Dr. Karl-Heinz Düvelsdorf 

führte Dr. Karl-Hermann Karstens, 

Mitglied des Redaktionsausschusses 

der ZKN Mitteilungen. l

Der junge Zahnarzt – 
eine Zeitschrift für den zahn-
ärztlichen Nachwuchs

Im Mai dieses Jahres wurde die erste 
Ausgabe der Zeitschrift »der junge 
Zahnarzt« kostenlos an Studenten/
innen der Abschlusssemester so-
wie Assistenten/innen in ganz 

Deutschland und dem deutschsprachi-
gen Ausland verteilt.

Mit dieser neuen Fachzeitschrift 
will der Herausgeber, der Springer Me-
dizinVerlag, bekannt durch viele ni-
veauvolle medizinische Fachbücher, in 
Zusammenarbeit mit DGZMK, Akade-
mie Praxis und Wissenschaft, Freier 
Verband Deutscher Zahnärzte und der 
Initiative young dentists für den zahn-
medizinischen Nachwuchs eine Publi-
kation auf den Markt bringen, die dem 
Leser Unterstützung beim Berufsein-
stieg bietet.

Der Redaktionsbeirat besteht aus 
namhaften Kollegen/innen von den 
Hochschulen, Körperschaften sowie 
aus der Standespolitik. Geplant ist die 
vierteljährliche Herausgabe der Zeit-
schrift. Interessenten wenden sich an 
den FVDZ, Mallwitzstrasse 16, 53177 
Bonn. KHK lKHK lKHK

 Sie fragen sich, was 
das mit dem Zahn-
arzt zu tun hat? Ganz 
einfach: Stellen Sie 
sich einmal folgen-

des Szenario vor: Sie haben 
mit Frau Wankelmut einen 
Termin vereinbart, vor Wo-
chen schon. Der war für zwei 
Stunden angesetzt, kompli-
zierte Arbeit. Andere Patien-

ten haben Sie vertröstet, die müssen 
später kommen. Das Wartezimmer ist 
folglich leer. 

Den Behandlungsraum haben Ihre 
Mitarbeiterinnen – wie immer – tipp-
topp vorbereitet. Alles glänzt, alles liegt 
da, wo es hingehört. Auch Ihre Assis-
tentin ist längst zur Stelle und wartet 
auf ihren Einsatz. Es könnte also losge-
hen. Wenn, ja wenn auch Frau Wankel-
mut erschienen wäre. Die aber hat sie 
versetzt. Einfach so. Ohne den Termin 
abzusagen. Auf eine kurze Rückfrage 
bei Ihrer Rezeptionshelferin nach ei-

Alles umsonst – 
oder was?

Vom Patienten versetzt
»Remember that time is money!« 
Benjamin Franklins mittlerweile 

weltberühmter Ausspruch in seiner 
1748 erschienenen Schrift 

»Advice to young tradesmen« 
ist heute aktueller denn je

nem möglichen Anruf von Frau Wan-
kelmut ernten Sie nur ein Kopfschüt-
teln. Sie haben also völlig umsonst ge-
wartet. Sie haben völlig umsonst allen 
anderen Patienten abgesagt. Für zwei 
volle Stunden.

Alles umsonst?
Kommt Ihnen das bekannt vor? Viel-
leicht haben Sie auch schon einmal um-
sonst auf einen Patienten gewartet, 
trotz des vereinbarten Termins. Schon 
ärgerlich, solch eine Situation, oder? 
Aber umsonst für Sie heißt noch lange 
nicht kostenlos für den Patienten …

Unter Umständen können Sie in ei-
nem solchen Fall nämlich ein soge-
nanntes Ausfallhonorar geltend ma-
chen. Das hängt von diversen Faktoren 
ab. 

Privat oder Kasse?
Grundlage der vertraglichen Beziehun-
gen (Behandlungsvertrag) zwischen 
Privatpatient und dem Zahnarzt ist der Privatpatient und dem Zahnarzt ist der Privatpatient
sogenannte Dienstvertrag. Vereinbart 
der Patient einen festen Behandlungs-
termin mit dem Zahnarzt und nimmt 
diesen nicht wahr, gerät er mit der An-
nahme der Behandlung in Verzug. Dar-
aus resultierend hat der Zahnarzt ei-
nen Anspruch auf eine Vergütung für 
die aufgewendete Wartezeit. 

Bei gesetzlich versicherten Patien-
ten lässt sich aus den sozialversiche-
rungsrechtlichen Bestimmungen kein 
Anspruch auf ein Ausfallhonorar her-
leiten. Allerdings ergibt sich aus dem 
zwischen Zahnarzt und Patient beste-
henden Sorgfaltspflichtverhältnis die-
ser Anspruch auf eine solche Gebühr 
sehr wohl. Diese Gebühr ist direkt mit 
dem Patienten abzurechnen und kann 
nicht über die Krankenkasse geltend 
gemacht werden. Die Krankenkasse 
kommt für Störungen im Vertragsver-
hältnis mit dem Zahnarzt, die schließ-
lich zu Lasten der Allgemeinheit gin-
gen, nicht auf.

Vielfach haben sich bereits Gerichte 
mit der Frage nach dem Ausfallhonorar 
befasst. Je nach Einzelfall sind die Ent-
scheidungen der Gerichte unterschied-
lich ausgefallen. 

Kündigung des Behandlungs-
vertrages durch Nichterscheinen
So geht z.B. eine Sichtweise von einer 
Kündigung des Behandlungsvertrages 
durch schlichtes Nichterscheinen des 
Patienten zu einem Termin aus (wir be-
richteten bereits in den ZKN Mitteilun-
gen 8/2008 ausführlich darüber). Das 
bedeutet, dass die Anspruchsgrundla-
ge für ein Ausfallhonorar nicht gege-
ben ist, denn ein Behandlungsvertrag 
wird, rechtlich betrachtet, als Dienst-
vertrag qualifiziert mit der Folge, dass 
dieser grundsätzlich jederzeit gekün-
digt werden kann. Das Gericht stellte 
sich auf den Standpunkt, dass durch 
das bloße Nichterscheinen zum Termin 
einer Kündigung Ausdruck verliehen 
wird. Nach Ansicht des Gerichts sei ein 
Termin lediglich dazu vereinbart wor-
den, einen geordneten Ablauf in der 
Praxis zu gewährleisten. Eine konkrete 
Behandlungsvereinbarung stelle die-
ser nicht dar.

Bestellpraxis
Wenn Sie hingegen eine sogenannte 
Bestellpraxis führen, das heißt, mit 

dem Patienten individuell abgestimm-
te Termine vereinbaren, zumeist auch 
mit längeren Vorlaufzeiten, kann die 
Sache ganz anders aussehen. In sol-
chen Fällen gerät der Patient in einen 
sogenannten Annahmeverzug, wenn 
er den Termin nicht wahrnimmt oder 
zu spät absagt. Maßgeblich ist, dass 
dieser Termin nur für den einen Patien-
ten zu dieser bestimmten Uhrzeit re-
serviert war. Ist der Zahnarzt, bedingt 
durch das Fernbleiben des Patienten, 
tatsächlich zur Untätigkeit gezwun-
gen, weil andere Patienten zufällig ge-
rade nicht im Wartezimmer sitzen, hat 
der Patient dem Zahnarzt den Schaden 
zu ersetzen, der durch sein Fernbleiben 
entstanden ist. 

Somit ist eine entscheidende Vor-
aussetzung für das Erheben eines Aus-
fallhonorars das Führen des Nachwei-
ses, dass in der Praxis bedingt durch 
das Fernbleiben des Patienten tatsäch-
lich Leerlauf entstanden ist. 

Höhe des Ausfallhonorars
So weit, so gut. Wenn nun all diese Fak-
toren zutreffen, stellt sich allerdings 

Umsonst für Sie 
heißt noch lange nicht kostenlos

für den Patienten …

Der BZÄK-Vorstand hat auf 
seiner jüngsten Sitzung 
die von der Arbeitsge-
meinschaft der Geschäfts-
führer der Landeskam-

mern vorbereitete Vorlage für eine 
neue Musterberufsordnung für Zahn-
ärzte verabschiedet. Der Vorstand 
sprach sich dabei für eine ethische 

Selbstverpflichtung aus, die zukünftig 
in Form des Genfer Gelöbnisses der Be-
rufsordnung vorangestellt werden 
wird. Die neue Musterberufsordnung 
wird in Kürze auf der BZÄK-Homepage 
und in den zm veröffentlicht werden.

Klartext der Bundszahnärztekammer 8/10 l
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Neue Musterberufsordnung verabschiedet

K L A R T E x T

Göhler
Textfeld
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Berufsständisches

sehr schnell die Frage, in welcher Höhe 
das Ausfallhonorar berechnet werden 
kann.

Grundsätzlich kann der Zahnarzt 
das volle Honorar für die geplante Be-
handlung beanspruchen. Er muss sich 
dabei allerdings den Wert der erspar-
ten Aufwendungen (z. B. Material- und 
Laborkosten) sowie den Verdienst aus 
anderweitiger Ausnutzung der Be-
handlungszeit anrechnen lassen. 

Gerichte sehen es als gangbaren 
Weg, den durchschnittlichen Kostenfak-
tor für eine Praxisstunde für diese Be-
rechnung zugrunde zu legen. Vielleicht 
kennen Sie diesen Kostenfaktor aber 
gar nicht. In diesem Fall fragen Sie ein-
fach Ihren Steuerberater und bitten 
ihn um Hilfe. Der wird schnell in der La-
ge sein, Ihnen einen korrekten Wert zu 
nennen, den Sie für Ihre Berechnung 
zugrunde legen können. Der Vorteil 
dabei ist, dass eine offizielle Berech-
nung durch einen Steuerberater nur 
wenig Angriffsfläche für Kritik des Pa-
tienten bietet und eine von den Gerich-
ten anerkannte Vorgehensweise ist. 

Vorbeugen – aber wie?
Es kann vor Gericht zum Problem wer-
den, wenn Sie den Patienten nicht be-
reits bei der Terminvereinbarung dar-
auf hingewiesen haben, dass im Falle 
des Terminversäumnisses ein Ausfall-
honorar erhoben werden kann. Das 
heißt, der Patient muss Kenntnis davon 
haben, dass ihn unter Umständen Kon-
sequenzen erwarten, wenn er den Ter-
min nicht oder nicht rechtzeitig absagt. 

Denkbar sind entsprechende Hin-
weise entweder auf dem Anamnesebo-
gen oder auf schriftlichen Terminver-
einbarungen.

Bei beiden Möglichkeiten sollten Sie 
darauf achten, dass
l	 der Hinweis deutlich lesbar und klar 

abgegrenzt von dem anderen Inhalt 
ist

l	 der Patient die Kenntnisnahme mit 
seiner Unterschrift bestätigt.

Was muss der Hinweis enthalten?
Damit dieser Hinweis seinen Zweck er-
füllen und als entsprechende Verein-
barung betrachtet werden kann, muss 

der Patient darauf hingewiesen wer-
den, dass Sie eine Bestellpraxis führen 
und vereinbarte Termine auch explizit 
für diesen Patienten freihalten.

Der Patient muss ferner davon in 
Kenntnis gesetzt werden, dass Sie ein 
Ausfallhonorar erheben, wenn der Ter-
min nicht oder nicht rechtzeitig abge-
sagt wird. Der zeitliche Rahmen, in 
dem eine Absage noch möglich ist, soll-
te konkret benannt werden (z. B. 24 
Stunden vorher o. ä.).

Sie können bereits an dieser Stelle 
auf die Höhe des Ausfallhonorars hin-
weisen. Sie können sicher sein, dass der 
Satz »Die Höhe des Ausfallhonorars be-
trägt derzeit pro Stunde 100,00 Euro« 
beim Patienten entsprechende Wir-
kung zeigt. 

Schlussendlich versehen Sie das 
ganze mit Datum und Unterschrift und 
lassen den Patienten ebenfalls unter-
zeichnen.

Wenn Sie diese Dinge beherzigen 
und in Ihre Praxisorganisation einbin-
den, dürften Sie im Falle einer gericht-
lichen Auseinandersetzung eine solide 
Ausgangsposition haben.

Cave:
Wenn Sie sich für diese Vorgehenswei-
se entscheiden, achten Sie bitte darauf, 
dass diese Vereinbarung sich deutlich 
von dem übrigen Inhalt des Anamnese-
bogens oder der Terminvereinbarung 
abhebt. Sie können sie bspw. gesondert 
mit einem Rahmen versehen oder in 
geeigneter Form farbig abheben u. ä.. 
Andernfalls könnte sie ggf. als »Allge-
meine Geschäftsbedingungen« (ABGs) 
beurteilt werden, an die im Hinblick 
auf ihre Zulässigkeit erhöhte Anforde-
rungen gestellt werden müssen.

Ob oder ob nicht – 
das ist hier die Frage
Bei alle dem darf man aber eines nicht 
vergessen: Die Entscheidung, ob man 
ein Ausfallhonorar dann auch tatsäch-
lich erhebt, hängt natürlich von ver-
schiedenen Kriterien ab. Nicht zuletzt 
spielen auch und gerade wirtschaftli-
che Gründe dabei eine Rolle.

Insofern wäre es natürlich nicht an-
zuraten, einem Patienten, den Sie 

schon lange behandeln und der (ei-
gentlich) als zuverlässig gilt, eine Aus-
fallgebühr zu berechnen, weil er ein-
malig einen Termin versäumt hat. 
Möglicherweise ist dieser dann darü-
ber so verärgert, dass dann nämlich 
nicht nur er selbst nie wieder in Ihrer 
Praxis erscheint, sondern unter Um-
ständen verzichten auch sämtliche sei-
ner Familienmitglieder zukünftig auf 
Ihre Dienste.

Mit anderen Worten: Man sollte 
sich, unabhängig von der Rechtslage, 
schon gründlich überlegen, ob man es 
sich leisten kann (oder will), den Pati-
enten zu verärgern und ihn möglicher-
weise damit zu verlieren. 

Time is money – Zeit ist Geld
.. und damit ist auch Ihre Zeit und Ihr 
Geld gemeint. Wenn nach Abwägen al-
ler Umstände ein Ausfallhonorar also 
geboten erscheint, dann sollten Sie sich 
nicht scheuen, es zu erheben. Die Pra-
xis zeigt, dass eine entsprechende Wir-
kung nicht ausbleibt. Patienten neigen 
sehr viel weniger dazu, zu einem Ter-
min einfach `mal so nicht zu erschei-
nen.

Ohne Doc …
Im Übrigen gilt das Ganze auch umge-
kehrt: Versäumt der Zahnarzt schuld-
haft einen fest vereinbarten Termin, 
kann das Schadenersatzansprüche des 
Patienten nach sich ziehen. Insofern 
gelten für beide Seiten bei der Termin-
einhaltung entsprechende Mitwir-
kungs- und Sorgfaltspflichten. 

Wenn Sie Fragen zu dem Thema ha-
ben; rufen Sie an. Frau Nagel, Tel. (05 11) 
8 33 91-110, hilft Ihnen gern weiter.

Heike Nagel

Assistentin des Justitiars l

Der Patient muss Kenntnis davon haben, 
dass ihn unter Umständen Konsequenzen erwarten, wenn er den Termin 

nicht oder nicht rechtzeitig absagt

 Im Rahmen der Betreuung von 
Schwangeren und jungen Müt-
tern nehmen Hebammen be-
kanntermaßen eine Schlüssel-
position ein. Aus diesem Grund 

war die Zahnärztekammer Nieder-
sachsen auf Anfrage gerne wieder 
bereit, wie im vergangenen Jahr, 
sich am Projekt »Niedersächsische 
Landesfortbildung für Hebam-
men« zu beteiligen und einen vier-
stündigen Vortrag zum Thema 
»Mundhygiene und Kariesprophy-
laxe in der Schwangerschaft« anzu-
bieten. 

Am 27.4.2010 referierte die Kam-
mermitarbeiterin Daniela Schmöe, 
ihres Zeichens Dentalhygienikerin, 
vor 19 freiberuflichen und ange-
stellten Hebammen im Marienstift 
in Braunschweig. Das Themen-
spektrum des fachlich fundierten 
aber auch unterhaltsamen Vortra-

ges war umfangreich. Es reichte von Biofilm, 
Bakterien, Karies, Gingivitis und Parodontitis 
über Mundhygiene und Fluroridierung bis hin 
zu Früherkennungsuntersuchungen und der 
Zusammenarbeit mit dem Zahnarzt. Selbst-
verständlich wurde auch der Themenkomplex 
der »early childhood caries« ausgiebig behan-
delt.

An den Vortrag schlossen sich zahlreiche 
Fragen des Auditoriums an, die das große In-
teresse der Teilnehmerinnen an zahnmedizi-
nischen Themen dokumentierten. Die Stim-
mung im Hörsaal war augenscheinlich so gut, 
dass weder die teilnehmenden Hebammen 
noch die Referentin bemerkte, dass die Semi-
narzeit überschritten wurde. 

Zum Abschluss sei der Leiterin des Projek-
tes »Niedersächsische Landesfortbildung für 
Hebammen«, Frau Elmire Frick, für ihr Enga-
gement gedankt, welches die Kooperation 
erst ermöglicht hat.  

 Dr. Jürgen Reinstrom

Referent für Jugendzahnpflege im Vorstand der ZKN l

ZKN aktiv 
in der Hebammen-
fortbildung

Dr. Jürgen 
Reinstrom
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S T E L L E N A N Z E I  G E 

Die Zahnärztekammer Niedersachsen versteht 
sich als modernes serviceorientiertes Dienst
leistungsunternehmen der niedersächsischen 
Zahnärzteschaft. Eine unserer Kernaufgaben ist die 
Unterstützung unserer Mitglieder in Fragen der 
Praxisführung.

Zum 1.7.2010 suchen wir zunächst befristet für ein 
Jahr eine / n

Mitarbeiter / in 
für den Bereich der 
Praxisführung 

in Vollzeit.

Das Aufgabengebiet umfasst unter anderem:
n	 Beratung unserer Mitglieder in Fragen der 

Praxisführung, 
n	 Planung und Verwaltung von Seminaren,
n	 administrative Aufgaben.

Unser Anforderungsprofil:
n	 Berufsabschluss als ZAH oder ZFA,
n	 fundierte Erfahrungen in den Bereichen Praxis-

führung / Hygiene (RKI Richtlinien) / QM,
n	 Fortbildung zur ZMV oder ZMF wäre wünschens-

wert (ist jedoch nicht zwingend erforderlich),
n	 seriöses und sicheres Auftreten,
n	 gute Umgangsformen,
n	 strukturierte Arbeitsweise,
n	 flexibel und belastbar,
n	 gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift,
n	 sicher in der Anwendung von MS-Office.

Das komplexe Aufgabengebiet erfordert darüber 
hinaus eine schnelle Auffassungsgabe, hohe 
Einsatzbereitschaft, selbstständige Arbeitsweise, 
Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen.

Zahnärztekammer Niedersachsen
Frau Julia Meins
Zeißstraße 11a, 30519 Hannover




